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Art. 5 § 2 KSchG
 KSchG - Konsumentenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2026

§ 2.

Soweit eine der mit Artikel 2 eingeführten oder geänderten Bestimmungen zu einer anderen Gesetzesbestimmung, die

der Umsetzung eines sektorspezi/schen Unionsrechtsakts dient, oder zu einem innerstaatlich unmittelbar

anwendbaren Unionsrechtsakt in einem unlösbaren inhaltlichen Widerspruch steht, ist sie auf die von der

kollidierenden Vorschrift erfassten Verträge nicht anzuwenden.
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